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Rathaus aktuell

Hecken, Sträucher und Bäume an öffentlichen Straßen und Wegen 

- Bitte achten Sie auf das Lichtraumprofil 

Vor allem in den Sommermonaten wird der Verwaltung 
von aufmerksamen Bürgern immer wieder angezeigt, 
dass an verschiedenen Stellen Hecken, Sträucher und 
Bäume, welche auf privatem Gelände angepflanzt wur-
den, in den öffentlichen Verkehrsraum ragen.

Wir möchten aus diesem Grund wieder einmal darauf 
hinweisen, dass nach den Vorgaben des Straßengeset-
zes Anpflanzungen aller Art so angelegt werden müssen, 
dass sie nicht in den Lichtraum der Straße oder des 
Gehweges ragen, bzw. die Sicherheit und Leichtigkeit 
des Straßenverkehrs beeinträchtigen. 

Private Grundstückseigentümer, deren Grundstück an 
eine öffentliche Straße oder einen öffentlichen Weg an-
grenzt, werden gebeten, ihre Bäume und Sträucher, 
die verkehrsbehindernd in den öffentlichen Verkehrsraum 
ragen, so zurückzuschneiden, dass Verkehrsteilnehmer 
und Fußgänger weder beeinträchtigt noch geschädigt 
werden.

Dabei gelten folgende Regelungen:
•	  4,50 m über der gesamten Fahrbahn, 4,00 m über 

den je 0,50 m Geländestreifen, anschließend an die 
beiderseitigen Ränder der Fahrbahn.

•	  Der Übergang von 4,50 m über dem Fahrbahnrand 
zu 4,00 m über den anschließenden 0,50 m breiten 
Geländestreifen ist in schräger Richtung herzustellen; 
2,50 m über Radwegen, 2,30 m über Fußwegen.

•	  An Straßenmündungen und –kreuzungen müssen 
Hecken, Sträucher und andere Anpflanzungen stets 
so nieder gehalten werden, dass eine ausreichende 
Übersicht für die Kraftfahrer gewährleistet ist. Diese 
Anpflanzungen dürfen im Allgemeinen nicht höher 
als 80 cm sein.

•	  Verkehrszeichen und Straßenlaternen dürfen nicht ver-
deckt werden. Die Anpflanzungen sind so zurück-
zuschneiden, dass die Verkehrszeichen von den 
Verkehrsteilnehmern ständig und rechtzeitig, ohne Seh-
behinderung, wahrgenommen werden können.

Die Anlieger können durch rechtzeitiges Zurückschnei-
den der Bäume, Sträucher und Hecken mithelfen, Unfälle 
zu vermeiden und sich selbst unter Umständen viel Ärger 
ersparen.

Die Regelung des Naturschutzgesetzes, dass in der 
Zeit vom 01. März bis 30. September eines Jahres das 
Schneiden von Gehölzen verbietet, greift in diesem Fall 
nicht. 

Grundstückseigentümer sind im Gegenteil zu einem 
Rückschnitt sogar verpflichtet, handelt es sich doch 
um eine Maßnahme, die aus Verkehrssicherheitsgründen 
dringend erforderlich ist und im öffentlichen Interesse 
liegt.

Bei Grundstückseigentümern, die ihrer Pflicht nicht nach-
kommen, hat die Gemeinde die Möglichkeit, die Pflanzen 
auf Kosten der Eigentümer beseitigen zu lassen.

Die Bürgerinnen und Bürger werden um Beachtung  
gebeten!
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Vorankündigung:

Sandmühle und Alte Schmiede in Rohrau am 
Sonntag, 28.08.2016 
von 10.30 Uhr - 12.00 Uhr geöffnet:

Die Sandmühle und die 
Alte Schmiede in Rohrau 
bieten einen wertvollen Bei-
trag zur Heimatgeschichte 
von Gärtringen-Rohrau. Die 
beiden kleinen Steingebäu-
de, die sich versteckt hinter 
den Gebäuden der Ecke 
Gärtringer-/Hildrizhauser 
Straße befinden, legen vom 
beschwerlichen Leben der 
Sandbauern und Handwerker des 19. und beginnenden 20. 
Jahrhunderts deutlich Zeugnis ab. Die Sandmühle zeigt die 
beschwerliche Arbeit zur Gewinnung von Gips und Sand und 
gewährt Einblick in das Leben der Sandbauern vom Brechen 
des Sandsteins in den Sandsteinbrüchen oberhalb des Ortes 
am Schönbuchrand über das Mahlen des Sandes zum Rohr-
auer Silbersand bis hin zum Vertrieb des Sandes.
Die Alte Schmiede zeigt anschaulich wie der Dorfschmied 
sein wichtiges Handwerk von der Herstellung von Werkzeu-
gen bis hin zum Hufbeschlag in früherer Zeit betrieb.
Das kleine Museumsensemble sichert das Wissen um die 
Tradition und Kenntnisse über Arbeit und Leben der Großel-
tern und Urgroßeltern der heutigen Generation.
Die Sandmühle und Alte Schmiede werden am Sonntag, 
den 28.08.2016 von 10.30 bis 12.00 Uhr geöffnet sein. 
Interessierte Gruppen können auch außerhalb dieser Öff-
nungszeit nach Voranmeldung auf dem Rathaus Rohrau, 
Tel.: 07034/923-210, das Museumsensemble besichtigen.

Auf einen Blick

Goldene Hochzeit
Am Freitag, den 26. August 2016
feiern das Fest der Goldenen Hochzeit
Rosemarie und Paul Greulich, Ledergasse 7/1,
Gärtringen 
Wir gratulieren dem Jubelpaar und wünschen alles Gute, Gesund-
heit und einen schönen gemeinsamen Lebensabend.
Thomas Riesch, Bürgermeister

Diamantene Hochzeit
Am Montag, den 29. August 2016
feiern das besondere Fest der diamantenen Hochzeit
Liselotte und Manfred Rathgeb, Quellenstr. 5
Gärtringen-Rohrau
Wir gratulieren dem Jubelpaar und wünschen alles Gute, Gesund-
heit und einen schönen gemeinsamen Lebensabend.
Thomas Riesch, Bürgermeister
Torsten Widmann, Ortsvorsteher

Geburtstagsjubilare

Es feiern am:

25.08.2016
Herr Franz Sehner, Grabenstr. 58 C, seinen 75. Geburtstag
Frau Roswitha Kircher, Fichtenweg 13, ihren 75. Geburtstag

27.08.2016
Herr Karl Brucker, Im Vogelsang 7, seinen 75. Geburtstag

29.08.2016
Herr Helmuth Siegmeth, Rohrau, Römerstr. 11, 
seinen 75. Geburtstag

Auch denjenigen, die aus persönlichen Gründen nicht genannt 
sein wollen, wünschen wir für die Zukunft viel Glück und vor 
allem Gesundheit.

Anmeldung und Informationen
unter jugend@mv-gaertringen.de

Nach deiner BLOCKFLÖTENAUSBILDUNG
oder ab 8 Jahren hast Du die WAHL

ZWISCHEN VERSCHIEDENEN INSTRUMENTEN

NEUE BLOCKFLÖTENKURSE
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Bereitschaftsdienst

Ärztliche Notfallpraxis Herrenberg
am Krankenhaus Herrenberg
Marienstraße 25, 71083 Herrenberg
Freitag 16-22 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag: 8 - 22 Uhr
Patienten können ohne telefonische Voranmeldung in die 
Notfallpraxis kommen.
Ab 22 Uhr Krankenhausambulanz Herrenberg. Achtung: Neue 
Rufnummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst außerhalb der 
Öffnungszeiten der Notfallpraxis und für medizinisch notwendige 
Hausbesuche des Bereitschaftsdienstes: 
Kostenfreie Rufnummer 116117.

  
















 
        

   






    


       




  


        
      
      





 


       












  
   





 




  
  
















  













 





Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
27./28.08.2016
Tierarztpraxis Elma Strauch, Hauptstraße 41, Gäufelden-Tailfingen, 
Tel. 07032 202675

Apothekenbereitschaftsdienst
Ein gedruckter Notdienstplan liegt in allen Apotheken in Herren-
berg, Nebringen, Bondorf, Deckenpfronn, Kuppingen, Nufringen, 
Gärtringen, Ehningen, Aidlingen und Deufringen aus.

25. August um 8.30 Uhr bis 26. August um 8.30 Uhr
Sonnen-Apotheke, Gärtringen, Grabenstraße 62/B, 
Tel. 07034 21029

26. August um 8.30 Uhr bis 27. August um 8.30 Uhr
Schwarzwald-Apotheke, Herrenberg, Nagolder Straße 27, 
Tel. 07032 26111

27. August um 8.30 Uhr bis 28. August um 8.30 Uhr
Apotheke Haug, Herrenberg, Walther-Knoll-Straße 3, 
Tel. 07032 21656

28. August um 8.30 Uhr bis 29. August um 8.30 Uhr
Alte Apotheke Gärtringen, Gärtringen, Wilhelmstraße 2, 
Tel. 07034 26019

29. August um 8.30 Uhr bis 30. August um 8.30 Uhr
Schönbuch-Apotheke, Gültstein, Schloßstraße 11, 
Tel. 07032 72076

30. August um 8.30 Uhr bis 31. August um 8.30 Uhr
Apotheke am Markt, Deckenpfronn, Pfarrgasse 5, 
Tel. 07056 8482

31. August um 8.30 Uhr bis 01. September um 8.30 Uhr
Apotheke Waegerle, Ehningen, Marktplatz 3, Tel. 07034 8014

01. September um 8.30 Uhr bis 02. September um 8.30 Uhr
Apotheke am Hasenplatz, Herrenberg, Hindenburgstraße 38, 
Tel. 07032 945711

Termine

Freitag, 26. August 2016
Ab 6 Uhr     Altpapiersammlung

Samstag, 27. August 2016
7-12 Uhr     Wochenmarkt rund um den Marktplatz Gärtringen

Sonntag, 28. August 2016
09.00 Uhr    Ev. Kirche Rohrau, Gottesdienst mit Vorläuten 
09.30 Uhr    Neuapostolische Kirche, Gottesdienst 
10.00 Uhr    Ev. Kirche Gärtringen, Gottesdienst
10.30 Uhr    Kath. Kirche, Eucharistiefeier in Ehningen
10.30 Uhr    Sandmühle und Alte Schmiede in Rohrau geöffnet
17.30 Uhr    Württembergischer Christusbund, Gottesdienst 

Impressum
Gemeinde Gärtringen
Mitteilungsblatt
Herausgeber des Mitteilungsblattes ist die Gemeinde Gärtringen.
Druck und Verlag: NUSSBAUM Medien Weil der Stadt GmbH & Co. KG, 
71263 Weil der Stadt, Merklinger Straße 20, Telefon 07033 525-0, 
Telefax 07033 2048. www.nussbaummedien.de 
Verantwortlich für den amtlichen Inhalt einschließlich der Sitzungs-
berichte der Gemeindeorgane und anderer Veröffentlichungen der 
Gemeindeverwaltung Gärtringen und alle sonstigen Verlautbarungen 
ist Bürgermeister Thomas Riesch, Rohrweg 2, 71116 Gärtringen. 
Verantwortlich für “Was sonst noch interessiert“ und Anzeigenteil: 
Brigitte Nussbaum, Merklinger Str. 20, 71263 Weil der Stadt 
Das Mitteilungblatt erscheint in der Regel donnerstags. 
Redaktions- und Anzeigenschluss: montags, 10.00 Uhr. Anzeigen-
annahme: anzeigen.71263@nussbaummedien.de. Einzelversand nur 
gegen Bezahlung der vierteljährlich zu entrichtenden Abonnement-
gebühr. Vertrieb (Abonnement und Zustellung): WDS Pressevertrieb 
GmbH, Josef-Beyerle-Straße 2, 71263 Weil der Stadt, Tel. 07033 
6924-0. E-Mail: abonnenten@wdspressevertrieb.de 
Internet: www.wdspressevertrieb.de
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Spruch der Woche
Leben ist das was passiert, während du eifrig dabei bist, 
andere Pläne zu machen. John Lennon

Amtliche Bekanntmachungen

Leerung der Altpapiertonnen  
in Gärtringen und Rohrau

Am kommenden 
Freitag, den 26. August 2016

werden in Gärtringen und Rohrau 
die Altpapiertonnen geleert. Bitte stellen Sie hierfür die Altpa-
piertonnen bereits ab 06.00 Uhr bereit.
Wichtiger Hinweis für den “ruhenden Verkehr“: 
Bitte parken Sie Ihr Fahrzeug von Donnerstag auf Freitag 
möglichst nicht im öffentlichen Verkehrsraum, da die Müll-
fahrzeuge zwingend eine gewisse Mindestfahrbahn-breite be-
nötigen, um auch wirklich alle Stichstraßen, vor allem in den 
Neubaugebieten, anfahren zu können.

Bei der Führerscheinprüfung hat es noch 
jede/r gewusst …
Nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 Straßenverkehrsordnung ist das 
Halten an engen und unübersichtlichen Straßenstellen 
verboten.
Auch wenn eine Straßenstelle als zu eng zu 
bezeichnen ist, ist das Halten oder Parken am 
Straßenrand verboten. Nach gängiger Recht-
sprechung muss eine Mindestdurchfahrtsbreite 
von mindestens 3 Metern auf der Fahrbahn frei 
bleiben. Zu beachten ist diese Durchfahrtsbreite 
auch bei gegenüber parkenden Fahrzeugen. Diese Mindest-
durchfahrtsbreite wurde richterlich mit der maximalen Breite 
der zum Straßenverkehr zugelassenen Fahrzeuge einschließ-
lich der Außenspiegel begründet.
Die Vorschrift hat weiterhin den Zweck, die Durchfahrt von 
Rettungs- und Einsatzfahrzeugen ohne Zeitverzögerung 
sicherzustellen und damit die Sicherheit im Straßenverkehr zu 
gewährleisten.
Der Gesetzgeber hat sich in Einzelfällen bewusst für die 
Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe durch die Gerichte 
entschieden, um den Schilderwald nicht noch größer werden 
zu lassen. Aus diesem Grund ordnet die Straßenverkehrs-
behörde auch keine Haltverbotsschilder zur Verdeutlichung 
bestehender gesetzlicher Verbote an.
Wie bereits geschehen, wird auch die Einhaltung der Durch-
fahrtsbreite von unserem Vollzugsdienst kontrolliert. Wir emp-
fehlen daher allen Fahrzeugführern, die Verbotsvorschrift des 
§ 12 Abs. 1 Nr. 1 Straßenverkehrsordnung unter der o.g. 
Vorgabe zu beachten, um eine gebührenpflichtige Verwarnung 
auszuschließen.

In der Nachsaison gelten in unserem Freibad
folgende verkürzte Öffnungszeiten:
Ab Montag, den 29. August 2016
von 11.00 Uhr – 19.00 Uhr
Badeschluss 18.30 Uhr, Kassenschluss 18.00 Uhr

Das Ordnungsamt informiert:

Veröffentlichung und Übermittlung  
von Einwohnerdaten

1. Widerspruchsrecht bei Datenübermittlung an Parteien 
und Wählergruppen für Wahlzwecke
Parteien und Wählergruppen können nach dem Meldegesetz 
Gruppenauskünfte aus dem Melderegister der Gemeinde für 
die Vorbereitung der Wahlen erhalten (§ 34 Absatz 1 Melde-
gesetz).
Den Betroffenen ist jedoch ein Widerspruchsrecht gegen die 
Weitergabe ihrer Daten eingeräumt.
Wahlberechtigte, die eine Weitergabe von Name und An-
schrift an Parteien und Wählergruppen nicht wünschen, 
können dieser Datenweitergabe durch eine schriftliche 
Mitteilung an das Bürgeramt beim Bürgermeisteramt wi-
dersprechen. 
Ein Widerspruch hat bis zu einem ausdrücklichen Widerruf 
Gültigkeit. Dies bedeutet, dass Wahlberechtigte, die bereits 
in früheren Jahren der Weitergabe ihrer Daten widersprochen 
haben, dies nicht jährlich wiederholen müssen.
Das Widerspruchsrecht kann nur umfassend geltend gemacht 
werden; eine Ausnahme für einzelne Parteien oder Wähler-
gruppen ist nicht möglich.

2. Widerspruchsrecht bei Datenübermittlungen an  
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften
Die Meldebehörde darf aufgrund des Meldegesetzes außer-
dem Daten der Kirchenmitglieder an öffentlich-rechtliche Reli-
gionsgesellschaften übermitteln.
Die Datenübermittlung umfasst auch Familienangehörige (Ehe-
gatte, minderjährige Kinder, Eltern minderjähriger Kinder), die 
nicht der selben Kirche oder keiner öffentlich-rechtlichen Re-
ligionsgesellschaft angehören.
Familienangehörige können gem. § 30 Absatz 2 Meldege-
setz verlangen, dass die Übermittlung der sie betreffen-
den Daten unterbleibt. 
Dies gilt nicht für Daten, die für Zwecke des Steuererhebungs-
rechts der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft erhoben 
werden.
Von diesem Widerspruchsrecht kann jederzeit durch eine 
schriftliche Mitteilung an das Bürgeramt Gebrauch gemacht 
werden. Eine Mitteilung ist nicht erforderlich, wenn bereits 
früher eine entsprechende Erklärung abgegeben wurde.

3. Veröffentlichung von Alters- und Ehejubilaren
Nach dem Meldegesetz darf die jeweilige Meldebehörde Na-
men, akademische Grade, Anschriften sowie Tag und Art des 
Jubiläums von Alters- und Ehejubilaren öffentlich bekanntge-
ben und an Presse und Rundfunk zum Zwecke der Veröffent-
lichung weiterleiten.
Im Mitteilungsblatt der Gemeinde Gärtringen werden Altersju-
biläen ab dem 70. Geburtstag und Ehejubiläen zum 50., 60., 
65., 70. und 75. Hochzeitstag veröffentlicht.
Die Veröffentlichung oder Übermittlung dieser Daten ist jedoch 
gegen den Willen des Betroffenen nicht zulässig. Auch in 
diesem Fall besteht ein Widerspruchsrecht (§ 34 Abs. 2 und 
4 Meldegesetz).
Jubilarinnen und Jubilare, die keine Veröffentlichung 
wünschen, müssen dies dem Bürgeramt im Rathaus min-
destens 4 Wochen vor dem Jubiläum schriftlich mitteilen.
Personen, deren Geburtstage und Jubiläen schon bisher nicht 
veröffentlicht wurden, müssen dieser Datenübermittlung nicht 
erneut widersprechen.
Um Beachtung wird gebeten !
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Fundsachen Gärtringen
Gefunden wurde in Gärtringen: 
1 Sonnenbrille mit schwarzem Etui
1 Paar Torwart-Handschuhe

Eigentumsansprüche können beim Bürgermeisteramt Gärtringen,
Zimmer 3, Tel.: 07034/923-104, E-Mail fundbuero@gaertringen.de
geltend gemacht werden.

Bildung und Schulen

Volkshochschule
TERMINE – TERMINE – TERMINE
Volkshochschule Gärtringen 2. Semester 2016 
Leitung: Thomas Luft 
Tel.: 07452/873245 oder 07034/ 237916 FAX: 07452/873926 
oder 07034/251550
E-Mail: volkshochschule@gaertringen.de

Verlegung Wochenmarkt am 03.09.2016

Verlegung des Wochenmarktes und Sperrung der Kirchstraße
Am Samstag, den 03. September 2016 richten die Gärtringer Landfrauen  

die Zwiebelkuchenhocketse auf dem Marktplatz aus.
Aus diesem Grund wird der Wochenmarkt an diesem Samstag in die Kirchstraße verlegt. 

Der Markt findet von 07.00 - 12.00 Uhr statt.
Wir möchten alle Verkehrsteilnehmer darauf hinweisen, dass während  
des Wochenmarktes in der Kirchstraße kein Fahrverkehr möglich ist ! 

Weiterhin möchten wir Sie darauf aufmerksam machen,  
dass der Aufbau für die Zwiebelkuchenhocketse bereits am Freitagabend,  

den 02. September 2016 beginnt. Aus diesem Grund ist das Parken  
im Bereich des Marktplatzes an diesem Wochenende nicht möglich.

Wir bitten um Beachtung und danken für Ihr Verständnis!

 
 

Verschenkbörse 
Der Gemeindeverwaltung sind folgende Gegenstände zur kostenlosen 
Abgabe gemeldet worden. Wenn Sie Interesse daran haben, setzen Sie 

sich bitte mit der entsprechenden Telefonnummer in Verbindung. 

Die Verschenkbörse erreichen Sie unter 07034 / 923-210  Frau 
Schimpf (Montags) oder per E-Mail unter mb@gaertringen.de. Alle 
Artikel die bis spätestens Montag 10:00 Uhr mitgeteilt werden, er-
scheinen im nächsten Mitteilungsblatt. Gerne können Sie auch auf 
dem Anrufbeantworter Ihre zu verschenkenden Gegenstände hinter-
lassen. Erreicht uns keine anders lautende Mitteilung wird der zu 
verschenkende Gegenstand automatisch 2 x im Mitteilungsblatt ver-
öffentlicht, danach wird er automatisch gestrichen. Tiere können in 
der Verschenkbörse nicht angeboten werden.  

107 1 Kinderfahrradsitz, 1 Kinderroller 28148 

108 1 Pavillon (Partyzelt) 3x3 m blau/weiß mit Seitenteilen 22386 

109 1 klappbares Gästebett mit Matratze 1,90x0,90m, 1 mittel-
große Gefriertruhe, 1 Ablufttrockner, 1 kleinerer Elektro-
Rasenmäher 

238028 

110 Paidi Kinderbett 90x200 in Ahorn als normales Bett oder 
120 cm hohes Spielbett mit Lattenrost ohne Matratze   

251666 

111 Kinderfahrrad 18 Zoll, Dreirad (evtl.Anrufbeantworter) 
 

20873 

112 Rollator, älteres, guterhaltenes Modell 
 

29879 
 

113 Ecksofa, kann als Schlafsofa umgebaut werden 
Farbe: blau, Größe ausgeklappt:    1,60 x 2,10 m 

22335 

114 Eckschreibtisch mit 2 Schubladen 1 m x 1,35 m 942058 
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Das aktuelle VHS Programm finden Sie auch auf der HOME-
PAGE der Gemeinde Gärtringen; www.Gaetringen.de – Bildung 
und Betreuung. Melden Sie sich zu den Kursen der VHS an! 
Anmeldeformulare liegen in der Ludwig-Uhland-Schule aus. An-
meldungen können auch in den Briefkasten der VHS / LUS 
Gärtringen, Wilhelmstraße 14-16 eingeworfen werden.
Neue Kurse beginnen im August/September 2016

YOGA in Gärtringen mit Faszientraining für NACHHOLER, 
NEUEINSTEIGER und WIEDEREINSTEIGER!
Ein ganzheitlicher, systematischer Aufbau für die Körperkraft 
(Faszien), für die geistige Kraft und für die Seele, um den Alltag 
leichter zu meistern! Die Muskulatur wird gelockert und aufge-
baut, Stress wird abgebaut. Die Tiefenentspannungen sorgen 
für die Regeneration des gesamten Systems. Der Atem wird 
bewusst für die Gesundheit eingesetzt. Ein einzigartiges Übungs-
system und für jeden möglich!
Die laufenden Kurse haben am 13.06.2016 begonnen! 
Jederzeit ist der Einstieg teilweise noch möglich! 
Anmeldung bei - Leitung: Margit Honold, Yogalehrerin und  
Meditationsleiterin, Herrenberg Tel. 07032/814455 oder
0176/62977277
Gebühr.: pro Stunde Erwachsene ab 8,- €, Ehepaare  15,- €, 
Studenten 7,50 €
YOGA in den Sommerferien
3. Ferienwoche: Dienstag, 16.08.2016 9.00-10.30 Uhr und 
19.45-21.15 Uhr
6. Ferienwoche: Dienstag, 06.09.2016 9.00-10.30 Uhr und 
Donnerstag, 08.09.2016 18.00-19.30 Uhr
Die Kurse finden jeweils im Samariterstift statt.
GÄ 45-4B YOGA PLUS Samstag 10.09.2016 10.00 – 12.30 Uhr 
Samariterstift
GÄ 61 Geburtsvorbereitung für Paare 
7 x 2 Stunden und ein Nachtreffen Leitung: Cornelia Gandowitz, 
Tel. 01525/4278381, Termin: dienstags, ab 02.08.- 30.08.2016, 
19.00 – 22.00 Uhr, Ort: Storchennest Herrenberg Anmeldung 
bitte bei Frau Gandowitz, Partnergebühr: € 85,-
GÄ 64 A Rückbildung und Neufindung 
Liebevolle Kontaktaufnahme zum Baby in der Schwangerschaft. 
Bitte, wenn möglich, mit Partner, Leitung: Cornelia Gandowitz, 
Tel. 01525/4278381, Termin montags, 01.08.- 12.08. von 14.00 
– 15.30 Uhr, Ort Storchennest Herrenberg
GÄ 68 Geburtsvorbereitung für Paare – Hypnobirthing 
Leitung: Cornelia Gandowitz, Tel. 01525/4278381, Termin: 
dienstags: 15.08. – 29.08.2016, Ort: Kindergarten Kirchstraße, 
Anmeldung bitte bei Frau Gandowitz, Tel.: 07032/1631401, 
Di. + Do. 10-12 & 14-16 Uhr

Referat Kinder, Jugend & Familie

Jugendreferat

Theaterkurs mit Schaupielerin Iris Guggenberger  
vom Galli Theater Backnang im Ferienprogramm  
vom 05.09. bis 08.09.2016
Ein Theaterkurs ist eine wunderbare Ferienbeschäftigung. Über 
das gemeinsame Spiel mit anderen Kindern und Jugendlichen 
werden die Grundlagen des Theaterspiels vermittelt. Wir haben 
viel Spaß und üben in lockerer Atmosphäre ein Theaterstück, 
das wir am Ende vorspielen. Durch das Spielen verschiedener 
Rollen werden Selbstbewusstsein und die Persönlichkeit ge-
stärkt. Alter: ab 9 Jahre. Treffpunkt: Villa Schwalbenhof. Dauer: 
9.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Unkostenbeitrag: 80 €uro. Anmeldung 
im Ferienprogrammheft oder per E-Mail unter kunst@gaertringen.de 
bzw. per Tel. 923113.

Fußballferiencamp vom 29.8. bis 1.9.  
im Gärtringer Ferienprogramm
Die Young Sports Fußballschule veranstaltet mit DFB-lizenzierten 
Trainern während der Sommerferien in Gärtringen ein Fußball-
camp für Jungs und Mädchen im Alter von 5 bis 16 Jahren. Die 
Teilnehmer erhalten Fußballspaß, Techniktraining, Spiele, Turnie-
re, DFB-Fußballabzeichen und die Tricks der Stars! Eingeteilt in 
altersgerechte Gruppen mit angepasstem Programm. Inklusive 
T-Shirt, Medaille, DFB-Fußballabzeichen + Urkunde, Mittagessen 

und Getränken. Teilnehmerbeiträge: 3 Tage von 90 bis 105 €uro 
/ 4 Tage von 115 -135 €uro. Das Camp kann als 3- oder 4-Ta-
ges- Camp gebucht werden (Tage frei wählbar). Der 4. Tag kann 
auch während des Camps hinzugebucht werden. Weitere Preis-
staffelungen siehe Homepage www.fußballschule-youngsports.
de. Veranstaltungsort ist das Vereinsgelände des FC Gärtringen. 
Die Kinder können ab 8.30 Uhr da sein und bis 15.30 Uhr abge-
holt werden. Bei länger anhaltendem Regen steht die Schwarz-
waldhalle als Ausweichmöglichkeit zur Verfügung. Anmeldung: 
Young Sports - Sven Fellmann, Tel. 07031/4355643, Mobil: 
0171/1706182, E-Mail: youngsports.svenfellmann@t-online.de. 
Mehr Infos unter www. fußballschule-youngsports.de. Das Fuß-
ballcamp wird unterstützt von der Gemeinde Gärtringen.

Voll Stylisch - Girls mit Stil am 29.08. im Ferienprogramm
Nicht jedem steht "Alles" - nicht "Alles" sieht gut aus. Was aber 
steht mir denn nun? Welche Farben passen zu mir? Welcher 
Kleidungsstil betont die Figur vorteilhaft? An diesem Nachmittag 
erhältst Du viele hilfreiche Tipps rund um das Thema Kleidung 
und gutes Aussehen. Auch Tipps zu Make-up und der richtigen 
Schminktechnik gehören dazu. Am besten in Lieblingskleidung 
kommen, dazu Lust und Laune und Kleidungsstücke zu denen 
ihr Fragen habt einfach mitbringen. Alter: ab 12 Jahre. Treffpunkt: 
Villa Schwalbenhof. Dauer: 14 Uhr bis 17 Uhr. Veranstalter: Frau 
Priesching. Anmeldung im Ferienprogrammheft oder per E-Mail: 
kunst@gaertringen.de bzw. Tel. 923113.

Sommerferienprogramm 2016 -  
Anmeldung ist noch möglich!
Das Ferienprogrammheft mit Anmeldung ist in der Gemeinde-
verwaltung Gärtringen und im Rathaus Rohrau zur Abholung 
ausgelegt. Auf der Homepage der Gemeinde Gärtringen können 
Sie das Programmheft unter Familie & Bürgerengagement-Kin-
der-Sommerferienprogramm als Download bekommen. Folgende 
Veranstaltungen finden in der Zeit vom 25.8. bis 11.9.2016 statt: 
25.8. Mosaik-Deko-Spiegel; 27.8. Rund um den Hund; 29.8. 
bis 2.9. Filmwoche; 29.8. bis 1.9. Fußballferiencamp; 29.8. Voll 
stylisch - Girls mit Stil; 31.8. Bilderbuchkino; 1.9. Besuch beim 
Gäuboten; 2.9. Feuerwehr Gärtringen, Schnuppermittag beim 
Radfahrerverein, Nachmittag bei den Kamelen; 3.9. Geocaching, 
Kreativ mit Steinen; 4.9. Tennis-Schnuppertraing; 5.9. bis 8.9. 
Theaterkurs für Kinder und Jugendliche Galli Theater Backnang; 
6.9. Bauernhofbesuch; 7.9. Aramis Sportwelt; 7.9. bis 9.9. Kin-
derferientage; 8.9. Tischtennis, Bogenschießen; 9.9. Buchhand-
lung Wittwer; 11.9. Tennisschnuppertraining.
Infos: Referat Kinder/Jugend/Familie, Jürgen Kunst; Tel. 923113, 
E-Mail: kunst@gaertringen.de

Ortsbücherei

Ortsbücherei Gärtringen
Bismarckstr. 16.a Tel. 26001
Öffnungszeiten: Die Bücherei ist während der Schulferien - 
also in der Zeit vom 1. August bis zum 9. September - jeweils 
am Dienstag von 10.00 - 13.00 Uhr und am Donnerstag von 
16.00 – 20.00 Uhr für Sie geöffnet.
Ausführliche Texte im Internet: Ortsbücherei Aktuell

Reisen Sie in den Süden –  
mit Krimis aus der Bücherei:

Schatten über dem See – von Anke Syring – Gardasee-Krimi
Die Osterfeiertage stehen bevor, als nahe einem Bergdorf über 
dem Gardasee eine Steinlawine den jungen Münchner Journa-
listen Paul Zellner in den Tod reißt. Doch Tonio Mazzi, Freund 
und Kollege von Paul, hat Zweifel an der Identität des Toten. Er 
beginnt auf eigene Faust zu ermitteln.

Die Tote am Lago Maggiore – von Bruno Varese
Am italienischen Ufer des Lago Maggiore versucht Matteo Basso 
vergeblich, seinen ersten Fisch zu fangen. Der ehemalige Mai-
länder Polizeipsychologe hat seinen Job an den Nagel gehängt 
und ist zurückgekehrt, um die Macelleria seiner verstorbenen 
Eltern zu übernehmen. Doch dann wird die Leiche seiner Be-
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kannten Gisella am Ufer des Sees gefunden. Man vermutet, sie 
sei ertrunken. Matteo glaubt nicht an einen Unfall, denn Gisella 
war eine exzellente Schwimmerin. Er ermittelt auf eigene Faust. 
Warum wollte sie ihn in der Nacht zuvor so dringend sprechen? 

Tante Poldi und die Früchte des Herrn – von Mario Giordano
Tante Poldi ist sauer: Zuerst wird ihr das Wasser abgestellt, 
dann auch noch der Hund ihrer Freundin um die Ecke gebracht. 
Erste Ermittlungen führen sie zum Winzer Avola. Und der ist 
auch noch so hammer-attraktiv, dass die Poldi nach einer hei-
ßen Nacht prompt ihre Ermittlungen vergisst. Bis am nächsten 
Morgen die Polizei vor Avolas Tür steht. Denn zwischen seinen 
Reben wurde eine Leiche gefunden, und Commissario Montana 
ist alles andere als erfreut, dass ausgerechnet Poldi Avola ein 
Alibi geben kann. 

Trübe Aussichten – von Frances Guccini
Der Geologe Pierluigi Antonelli hat sich in dem kleinen Bergdorf 
Casedisopra einquartiert, um, wie er den neugierigen Einheimi-
schen erklärt, an einem offiziellen Gutachten zur Bodenbeschaf-
fenheit der Umgebung zu arbeiten. Eines Tages ist er spurlos 
verschwunden. Als wenig später bei Aufräumarbeiten nach ei-
nem Erdrutsch seine Leiche gefunden wird, nimmt sich Marco 
Gherardini, Inspektor der Forstpolizei, des Falls an. 

Ewige Jugend – von Donna Leon
Brunettis Bravourstück. Der Commissario ermittelt in den Tiefen 
der Erinnerung: Contessa Lando-Continui möchte ihren Frieden 
finden, doch der tragische Sturz ihrer Enkelin in den Canale di 
San Boldo lässt ihr keine Ruhe. Was, wenn es kein Unfall war? 

Griechische Begegnung – von Stella Bettermann
Nick Zakos ist genervt vom Münchner Winter - der Frühling will 
in diesem Jahr einfach nicht kommen. Da kommt ein verzwickter 
Fall auf seinen Tisch: Eine Grafikerin wird ermordet, und bald 
gerät ein afrikanischer Flüchtling ins Visier der Ermittlungen. Der 
allerdings wurde aus Deutschland abgeschoben und befindet 
sich nun in Griechenland. Prompt bekommt Zakos seinen Früh-
ling in Griechenland.

Portugiesisches Erbe – von Luis Sellano
Henrik Falkner weiß kaum, wie ihm geschieht, als er die maleri-
schen Altstadtgassen von Lissabon betritt. Sein Onkel hat ihm - 
dem ehemaligen Polizisten - ein Haus samt Antiquitätengeschäft 
vermacht. Da entdeckt er, dass sein Onkel offenbar über Jahre 
hinweg Gegenstände gesammelt hat, die mit ungelösten Verbre-
chen in Verbindung stehen. Und kaum hat Henrik seine ersten 
Pastéis de Nata genossen, versucht man, ihn umzubringen. 


